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602 SUalïr. fsSjBKtj,

„®iabonn"'2(nflncf)e im freien foöen mit bort an=
gebracht roerben, roo birefte f'ünftficfje Sicfytqueöen festen.
Î3n unbeleuchteten Dörfern, auf Sanbfiraffen, in ißarf=
anlagen unb SBäfbexn, für 93rücfengelänber, ©ebtrgcd
ftrafjengelänber unb pfählen an gefährlichen ©teilen,
Söegroeifer, 2ßarnung§tafe(n, ©ifenbahnburchläffe, ©ta'
tioxxögebäuöe, ©tation§namen, äöaggon^nuenanftridje,
anf tunnelreichen ©trecfen, um tagsüber fünfttictje 93e=

leuchtung pu erfparen. 3» Kurorten, ©ommerfxdfdien,
^öhenftationeu uitb 3Baflfaf)rt§orten (äfjt ftd) mit folchen
Seitchtfarben-Slrtifein für 2(nfirf;tëfarten, allerlei Anbeuten
(©lasbitbern) ein großer Dlbfatp erreichen.

Qn Photographien @efd)äften laffen fid) mit „®ia=
bolin" geftrictjene KartonS bei ben Kunbert gut einführen,
ba man fo in ber Sage ift, Silber au§ Suchern biret't
pu oeroielfättigen, ohne einen photograpbifchen 2lpparat
nötig pu fjaben.

3Jlan belichtet einen ,,<J)taboltn"*Karton mit ©onnero
licht ober 9Jtagnefiumlid)t, legt ihn unter ba§ S3ilb unb
bie photographiée patte barüber unb erhält in pirfa
Ys ©tunbe ein entroicfelbare§ ffiegatio, ober man legt
auf bte beiben Seiten eineê 9tegatioe§ ein Kopierpapier
unb einen gleich mie oben belichteten „®iabolin"=Karton
unb erhält ein fipierbareS ©iapofitio ober eine Kopie.

9iähereS burd) ißatentbureau .fp. Slum, $tige=
nieur, @ered)tigfeit<3gaffe 16, $üridj.

.'äettnag („l'tetflerblatt") Vir. 10

Uersdüeden«.
„©trcifgcfetj" bcö Kniitouê Sern, ba§ in ber

SotfSabflimmung oom 23. gebruar angenommen rourbe,
richtet fid) gegen 3lu§fdhreitungen bei ©treifê uitb beftimmt
in feinem entfdjeibenben tJlrtifel 5 : „9Ber anlä^lid) einer
SlrbeitSeinfiellung einen Irbeitêroilligen burdh SCâtïidE)=

feiten, Drohungen, ©hrteleibigungen ober burd) erheb'
liehe Seläfiigung an ber 2lu§übung feiner ^Berufstätig*
feit oerhinbext ober pu oerhinbern oerfitcht, mirb mit
©efängnis bis pu 60 Sagen beftraft. $n geringfügigen
fyällen fann Sufee bis pu 100 gr. auSgefprochen roerben.
©egen einen îluslânber fann überöiel SanbeSoerroeifung
oon proei bis pit pefpt fahren auSgefprodjen roerben.
^Diejenige fyätte roerben oorbehalten, in roelcheti bie £>anb*
lung burd) ein anbereS ©efelp mit einer ftrengeren
Strafe bebroht ift. Ser nämlichen ©träfe oerfällt auch
berjenige, roeldjer anläßlich einer 9lrbeitSeinfteflung burd)
Sättidifeiten, Drohungen, ©hrbeleibiguttgen ober burd)
erhebliche Seläfiigung jemanben an ber ^teilnähme an
einem ©treif oerhinbert ober pu oexhinbern oerfud)t.
Qu fdjmercn fällen fann fofortige Sethaftung erfolgen.

pipBei Doppeistnduugen oder uttricDfiaettJidressett
Dîîten wir, g«ti. sofort zu rewamimn, um unnötig«
Hosten zu sparen. lie Expedition.
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„Diabolin"°Anstriche im Freien sollen nur dort an-
gebrocht werden, wo direkte künstliche Lichtquellen fehlen.
In unbeleuchteten Dörfern, auf Landstraßen, in Park-
anlagen und Wäldern, für Brückengeländer, Gebirgs-
straßengeländer und Pfählen an gefährlichen Stellen,
Wegweiser, Warnungstafeln, Eisenbahndurchlässe, Sta-
tionsgebäude, Stationsnamen, Wagqon-Jnnenanstriche,
ans tunnelreichen Strecken, um tagsüber künstliche Be-
leuchtung zu ersparen. In Kurorten. Sommerfrischen,
Höhenstationen und Wallfahrtsorten läßt sich mit solchen
Leuchtfarben-Artikeln für Ansichtskarten, allerlei Andenken
(Glasbildern) ein großer Absatz erreichen.

In photographischen Geschäften lassen sich mit „Dia-
bolin" gestrichene Kartons bei den Kunden gut einführen,
da man so in der Lage ist, Bilder aus Büchern direkt
zu vervielfältigen, ohne einen photographischen Apparat
nötig zu haben.

Man belichtet einen „Diabolin"-Karton mit Sonnen-
licht oder Magnesiumlicht, legt ihn unter das Bild und
die photographische Platte darüber und erhält in zirka
V- Stunde ein entwickelbares Negativ, oder man legt
auf die beiden Seiten eines Negatives ein Kopierpapier
und einen gleich wie oben belichteten „Diabolin"-Karton
und erhält ein fixierbares Diapositiv oder eine Kopie.

Näheres durch Patentbureau H. Blum, Inge-
nieur, Gerechtigkeitsgasse 16. Zürich

.-Zeitung vtr. w

iierîchiàe;.
Das „Strcikgcseh" des Kantons Bern, das in der

Volksabstimmung vom 23. Februar angenommen wurde,
richtet sich gegen Ausschreitungen bei Streiks und bestimmt
in seinem entscheidenden Artikel 5 : „Wer anläßlich einer
Arbeitseinstellung einen Arbeitswilligen durch Tätlich-
leiten, Drohungen, Ehrbeleidigungen oder durch erheb-
liche Belästigung an der Ausübung seiner Berufstätig-
keit verhindert oder zu verhindern versucht, wird mit
Gefängnis bis zu 6V Tagen bestraft. In geringfügigen
Fällen kann Buße bis zu 166 Fr. ausgesprochen werden.
Gegen einen Ausländer kann überdies Landesverweisung
von zwei bis zu zehn Jahren ausgesprochen werden.
Diejenige Fälle werden vorbehalten, in welchen die Hand-
lung durch ein anderes Gesetz mit einer strengeren
Strafe bedroht ist. Der nämlichen Strafe verfällt auch
derjenige, welcher anläßlich einer Arbeitseinstellung durch
Tätlichkeiten, Drohungen, Ehrbeleidigungen oder durch
erhebliche Belästigung jemanden an der Teilnahme an
einem Streik verhindert oder zu verhindern versucht.
In schweren Fällen kann sofortige Verhaftung erfolgen.

D^"gei vospeitenàgen oder unlichtigenliaretten
bitten wir. geti. »otott nu reiliamieren. um unnötige
itâ«tên su 5v»«n Me Expedition.

^ 8âZerei- unck ttol^benrbeitun^smnsckinen ^
Kvdi'üÄvi' NiâlvkSs â Ko.

llchlvAAMin- und TotepIion-^lli'LSSL: ääascliinenknbrik kiNNliquart.
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ök8tkingei'iolitkw
Zpeàltàik lie»' 8etiwei?.

Vottgsiîîsi' -s«

Linfsvkv Ksîten -s«

lî>SÏSSZgSN >s«

Vsnrßssgen in ver-
sebiedenèr Orösse.
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Spsîîsilmssvkmvn
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u. 8. vv. u. s. rv. «s-

1>snsmissïonen
modernster Laugrt mit
IZnZscbmieriaZer. -s«

tiovkeiii'uvkîui'bînen,
neueste, verbesserte
Konstruktion.

Koulsnto ksciingungen.

Kàlogo und vtkertsn grotio.

Ingonieurbesuob.

AbnivkîmNsvkinsn mit niuinriiee' kiIessv>'H«eIIe. ' i
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